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Ehrenamtspauschale 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26 a EStG ist durch das Gesetz zur weiteren 
Stärkung bürgerschaftlichen Engagements vom 10.01.2007 eingeführt worden. Der 
Bundesminister der Finanzen hat mit Schreiben vom 25.11.2009 nun einen Erlass zur 
Anwendung dieses Paragraphen herausgegeben, der als Anlage beigefügt ist, ebenso 
die Anmerkungen dazu von Steuerberater Wolfgang David.  
 
Wir bitten um besondere Beachtung von Punkt 4) der Anmerkungen: 
 
Ehrenamtlicher Vorstand 
Ganz wichtig ist die Textziffer 8 im Erlass. Es bed eutet, dass immer dann, wenn 
ein Verein in seiner Satzung festhält, dass die Vor standstätigkeit ehrenamtlich 
erfolgt, keine Erstattung sein kann. Lediglich für eine Übergangszeit vom 
10.10.2007 bis zum 25.11.2008 wird über diese Satzu ngserfordernis bei schon 
erfolgter Auszahlung der 500 € hinweggesehen unter der Voraussetzung, dass die 
Mitgliederversammlung bis zum 31.03.2009 eine Satzu ngsänderung beschließt, die 
eine Bezahlung der Vorstandsmitglieder zulässt.  
 
Bitte leiten Sie diese wichtigen Informationen an die Vorstände Ihrer Verbände und an 
Ihre Vereine weiter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bernhard Gill 
Hauptgeschäftsführer 
 
Anlagen  














